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Hinweise für das Verhalten beim Auffinden von oder Verdacht auf 
Kampfmittel 

 
 
 
Zum Schutz des Lebens und der Werte ist folgendes zu beachten: 
 
 

- Bei allen Kampfmittelfunden ist unverzüglich die nächste Ordnungsbehörde bzw. Polizeidienststelle zu 
benachrichtigen. 

- Jedes Kampfmittel muss grundsätzlich, unabhängig von seiner Größe oder äußeren Beschaffenheit, als 
hochexplosiver Sprengkörper angesehen werden, der äußerst empfindlich gegen Berührung, Erschütterung oder 
eine Veränderung seiner Lage ist. 

- Aufgefundene Kampfmittel sind an der Fundstelle zu belassen. Sie dürfen nicht berührt werden. 
- Wurden Kampfmittel versehentlich aufgenommen, sind sie vorsichtig wieder abzulegen.  

Nie werfen ! 
- Um den Zutritt Unbefugter zu verhindern, ist die Fundstelle durch Kennzeichnung und Absperrung zu sichern. 
- Arbeiten am Fundort sind einzustellen. 
- Sobald es sich bei dem gefundenen Kampfmittel um eine Bombe handelt, sind Maschinen, soweit es ohne 

Erschütterung des Sprengkörpers möglich ist, zu entfernen. 
- Bei jedem Fund einer Bombe muss die Baustelle von allen Personen sofort verlassen und durch Absperrung 

mindestens im Umkreis von 50 m gesichert werden. 
- Falls durch Nachrutschen von Trümmermassen, Abbrechen von Erdreich, Einwirken eines Baggers oder 

ähnliches eine Lageveränderung der Bombe erfolgt, ist die Uhrzeit der Lageveränderung und auch die 
ursprüngliche Lage des Bombenkörpers möglichst genau festzuhalten. 

- Wurde die Bombe bereits von einem Greifer erfaßt, so ist sie in der jeweiligen Lage zu belassen und die 
Maschinen sind abzustellen. Wurde sie jedoch bereits angehoben, dann ist der Korb in seiner Lage nicht zu 
verändern. 

- Wird eine Bombe erst bemerkt, nachdem sie auf ein Fahrzeug verladen wurde, darf sie keinesfalls 
weitertransportiert werden. Das Fahrzeug hat an seinem Standort zu verbleiben, der Motor ist abzustellen. Der 
Standort ist gleichfalls durch Absperrung zu sichern. 

- Werden von Personen Hinweise über das Vorhandensein oder den Verdacht von Kampfmitteln auf dem 
jeweiligen Baugelände gegeben, sind deren Namen und Adresse als Grundlage für die weitere Ermittlungsarbeit 
der Polizei festzuhalten. Die örtlich zuständige Dienststelle der Polizei ist darüber zu informieren. 

- Die zuständige Aufsichtsperson ist für die Benachrichtigung der Ordnungsbehörde bzw. Polizei und die 
Durchführung der vorgenannten Sicherheitsmaßnahmen bis zu ihrem Eintreffen verantwortlich. 

- Den Anordnungen der Ordnungsbehörde bzw. Polizei über die Weiterführung der Arbeit, den Einsatz von 
Maschinen und Geräten, teilweise oder gänzliche Sperrung der Baustelle usw. ist unbedingt Folge zu leisten. 

 
 


